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RS OGH 1979/6/13 1Ob626/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1979

Norm

ABGB §871 A

ABGB §901 II1

ABGB §1375 B

WG Art17 A

Rechtssatz

Ein konstitutives Anerkenntnis kann wegen eines Irrtums über seine Grundlage angefochten werden, wenn nämlich die

Parteien gewisse Umstände bei den Besprechungen vor Abgabe des Anerkenntnisses als unstrittig annahmen; das gilt

auch für eine Wechselschuld im Rechtsstreit gegen den Wechselaussteller.
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